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Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Ziffer 1 BauGB)

1. Als Art baulicher Nutzung ist "Kerngebiet" (MK) gemäß § 7 BauNVO festgesetzt. 

2. Die gemäß § 7 (2) BauNVO allgemein zulässigen „Vergnügungsstätten“ (Ziffer 2) 
und „Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen" (Ziffer 5) 
sowie Parkhäuser und Großgaragen sind nicht zulässig (§ 1 (5) BauNVO). Ferner 
sind die gemäß § 7 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen „Tankstellen" nicht 
Bestandteil des Bebauungsplans (§ 1 (6) Ziffer 1 BauNVO) und damit unzulässig.

3. Als Art baulicher Nutzung ist "Sonstiges Sondergebiet" (SO) gemäß § 11 
BauNVO mit der Zweckbestimmung „Büronutzung / Bank“ festgesetzt. 

Hinweise:

Denkmalschutz : Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder 
naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde oder auch 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen 
und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus 
erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist 
der Gemeinde als Untere Denkmalschutzbehörde und/oder dem 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Archäologie für Westfalen - Außenstelle 
Olpe) (Tel.02761/93750, Fax: 02671/2466) unverzüglich anzuzeigen und die 
Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu 
erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW) falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist 
berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche 
Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW). 

Kampfmittel : Wegen erkennbarer Kriegsbeeinflussung sind im Falle von 
Baumaßnahmen Überprüfungsmaßnahmen des 
Kampfmittel-Beseitigungsdienstes (KBD-WL) erforderlich (Absuchen von 
vorbereiteten Baugruben, Sondierbohrungen vor Ramm- oder Bohrarbeiten)! 
Generell ist bei allen Baugrundeingriffen erhöhte Aufmerksamkeit geboten, da die 
Existenz von Kampfmitteln nie ganz ausgeschlossen werden kann. Falls bei 
Erdarbeiten verdächtige Gegenstände gefunden werden oder eine 
außergewöhnliche Verfärbung des Erdreichs zu bemerken ist, sind die Arbeiten 
sofort einzustellen. In diesem Falle ist die Feuerwehr (Tel. 02381/903-250, 903-0 
oder Notruf 112) oder die Polizei 02381/916-0 oder Notruf 110) zu verständigen.

Altlasten:  Im Bereich der Flurstücke 217 bis 219 sind im Rahmen von 
Baumaßnahmen besondere Auflagen zu beachten: Tiefbauarbeiten im Bereich des 
Altstandortes (ehemaliges Tankstellengrundstück) sind unter Aufsicht eines 
anerkannten Sachverständigen durchzuführen. Der Abschluss der Tiefbauarbeiten 
ist durch einen Abschlussbericht des aufsichtsführenden Sachverständigen zu 
dokumentieren. Der Abschlussbericht - einschließlich einer Bestätigung der 
hergestellten gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse - ist dem Umweltamt 
vorzulegen. Sollten im Verlauf der Bodenarbeiten Auffälligkeiten in Boden, 
Bodenluft bzw. Grundwasser erkennbar werden, ist das Umweltamt (Untere 
Bodenschutzbehörde, Tel. 02381/17-7101 bzw. 17-7148, 17-7145 oder 17-7146, 
Fax 17-2931) unverzüglich zu benachrichtigen. Die Arbeiten sind im betroffenen 
Bereich sofort einzustellen. 


